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Einführung

A. Ziel der Untersuchung

Das Vertragsrecht gründet auf Privatautonomie. Privatrechtssubjekte bestim-
men grundsätzlich nicht nur selbstverantwortlich, ob sie kontrahieren wollen.1 
Sie legen zudem den Vertragsinhalt  – innerhalb der Grenzen zwingenden 
Rechts2 – nach ihrem Belieben fest.3 Hierzu gehört die Entscheidung darüber, 
mit welchen und mit wie vielen Parteien ein Vertrag geschlossen werden soll. 
Die zuletzt genannte Ausprägung der Privatautonomie mag leicht in Vergessen-
heit geraten, sind doch die schuldrechtlichen Normen des Bürgerlichen Gesetz-
buches (mit Ausnahme der Gesellschaft und der Gemeinschaft) auf zweiseitige 
Verträge zugeschnitten. Dies exemplifiziert der Begriff der Forderung als 
Schuldverhältnis im engeren Sinne: §  241 Abs.  1 Satz  1 BGB bestimmt, dass 
kraft des Schuldverhältnisses der Gläubiger berechtigt ist, von dem Schuldner 
eine Leistung zu fordern. Privatrechtssubjekten steht es hingegen frei, auch 
mehrseitige Verträge zu schließen, also Verträge, an welchen mehr als zwei Par-
teien mit jeweils eigener Position beteiligt sind.4 §  311 Abs.  1 BGB fordert zur 
Begründung eines Schuldverhältnisses einen „Vertrag zwischen den Beteilig-
ten“ und verlangt damit mehrere Beteiligte, beschränkt ihre Anzahl aber nicht.

Das Vertragsrecht sowie die praktische Vertragsgestaltung orientieren sich an 
dem bilateralen Austauschvertrag in Gestalt eines Leitbilds. Auch mehrpolige 
wirtschaftliche Leistungsgeflechte werden – ganz überwiegend5 – durch zwei-

1 Dörner, Dynamische Relativität, 1989, S.  123; Looschelders, Schuldrecht AT, 20.  Aufl. 
2022, §  3 Rn.  1; Wendland, Vertragsfreiheit und Vertragsgerechtigkeit, 2019, S.  165.

2 Dazu zählen etwa §§  134, 138 BGB sowie die zahlreichen (halb-)zwingenden Bestim-
mungen des europäischen Verbraucherschutzrechts, dazu im Detail 2.  Teil C.

3 BVerfG, Beschl. v. 19.10.1993, Az. 1  BvR 567/89, NJW 1994, 36, 38: „Nach der ständigen 
Rechtsprechung des BVerfG ist die Gestaltung der Rechtsverhältnisse durch den Einzelnen 
nach seinem Willen ein Teil der allgemeinen Handlungsfreiheit.“

4 So mit Blick auf die Vertragsübernahme durch einen dreiseitigen Vertrag BGH, Urt. v. 
20.4.2005, Az. XII ZR 20/02, NJW-RR 2005, 958, 959; Klimke, Die Vertragsübernahme, 
2010, S.  45. Bei einem Sachverhalt, dem ein dreiseitiger Ringtausch zugrunde lag, thematisier-
te der BGH, Urt. v. 27.10.1967, Az. V ZR 157/64, BGHZ 49, 7, juris-Rn.  19 die Zulässigkeit 
nicht weiter, sondern führte schlicht aus: „Es können deshalb zwei Kaufverträge einen ein-
heitlichen Tauschvertrag darstellen, und zwar auch dann, wenn sie in zwei gesonderten Ur-
kunden enthalten sind.“

5 Zu einigen in der Praxis relevanten Erscheinungsformen mehrseitiger Verträge sogleich.
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seitige Verträge rezipiert.6 Bei drittfinanzierten Erwerbsgeschäften, wie dem 
Finanzierungsleasing oder dem Abzahlungskauf, sind regelmäßig drei Parteien 
beteiligt. Dennoch werden die Geflechte durch zwei rechtlich getrennte,7 bi-
polare Verträge strukturiert.8 Das Kreditkartengeschäft bringt zuweilen gar ein 
Vierparteienverhältnis zutage, wenn neben der Kreditkarten ausgebenden Bank 
ein Akquisiteur mit der Suche nach Vertragsunternehmen betraut ist und derge-
stalt ein Kooperationsverhältnis zwischen beiden Akteuren entsteht.9 Auch die 
Realisierung eines Bauprojekts setzt die Beteiligung einer Vielzahl von Parteien 
voraus. Vor allem komplexe Bauvorhaben bekunden dies. Dabei werden regel-
mäßig mehrere bilaterale Verträge geschlossen: Der Bauherr beauftragt einen 
Architekten mit der Bauplanung und -überwachung. In einem weiteren Vertrag 
verpflichtet sich der (General-)Unternehmer gegenüber dem Bauherrn zu der 
Errichtung des Bauwerks.10 Obwohl beide Verträge rechtlich grundsätzlich iso-
liert bewertet werden,11 sind die Leistungspflichten des Architekten und des 
Unternehmers faktisch miteinander verknüpft. Um das Bauvorhaben erfolg-
reich zu realisieren, müssen beide kooperieren. Dies betrifft auch das Verhältnis 
zu Subunternehmern: Schließt der Generalunternehmer seinerseits Verträge 
mit Subunternehmern zur Durchführung einzelner Bauleistungen ab, stehen 
diese mit dem Bauherrn in keiner Vertragsbeziehung. Dennoch beeinträchtigt 
die mangelhafte Leistung eines Subunternehmers, der z. B. Wasserleitungen im 
Sanitärbereich fehlerhaft angeschlossen hat, die Interessen des Bauherrn. Ein 
weiteres Beispiel bietet die Just-in-time Produktion. Durch eine flexible und an 
den konkreten Produktionsumfang angepasste Lieferung soll produktive Effi-

6 Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 2001, S.  10.
7 Die rechtliche Nähe der den drittfinanzierenden Erwerbsakt ermöglichenden Verträge 

greifen Gesetz oder Rechtsprechung durch verschiedene Mechanismen auf. Bei drittfinan-
zierten Verbrauchergeschäften sehen §  358 BGB den Durchgriff des Widerrufsrechts und 
§  359 BGB den Einwendungsdurchgriff vor. Voraussetzung ist dafür, dass beide Verträge eine 
wirtschaftliche Einheit im Sinne des §  358 Abs.  3 BGB begründen.

8 Zur Kritik und einer darauf aufbauenden Entwicklung der neuartigen Rechtsfigur des 
trilateralen Synallagmas Heermann, Drittfinanzierte Erwerbsgeschäfte, 1998.

9 Martinek/Omlor, in: Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 5.  Aufl. 
2017, §  67 Rn.  2; Graf von Westphalen, in: Erman, BGB, 17.  Aufl. 2023, §  675f Rn.  102.

10 Daneben sind zahlreiche weitere bilaterale vertragliche Ausgestaltung von Bauvorhaben 
geläufig. Der Auftraggeber kann, anstatt einen Generalunternehmer zu beauftragen, mit sämt-
lichen beteiligten Unternehmern jeweils einen bilateralen Vertrag schließen, vgl. die Darstel-
lung bei Aedtner, Koordinierung durch den Generalunternehmer in Großprojekten, 2020, S.  31. 
Auch kommt es vor, dass sich Bauunternehmer zu einer ARGE zusammenschließen, dies so-
dann mit dem Auftraggeber kontrahiert. Die Rechtsnatur der Bau-ARGE ist umstritten. Zu-
meist wird sie als GbR betrachtet, vgl. K. Schmidt, DB 2003, 703, 707; Thierau/Messerschmidt, 
NZBau 2007, 129, 131. Zuweilen wird jedoch eine Qualifikation als offene Handelsgesellschaft 
befürwortet, vgl. KG Berlin, Beschl. v. 22.8.2001, Az. 29 AR 54/01, BauR 2001, 1790.

11 Die Rechtsprechung anerkannt bei Bau- und Architektenverträgen indes Kooperations-
pflichten, die auch den Auftraggeber betreffen, vgl. nur BGH, Urt. v. 28.10.1999, Az. VII ZR 
393/98, NJW 2000, 807, 808; BGH, Urt. v. 24.2.2005, Az. VII ZR 225/03, NZBau 2005, 335, 
337. Dazu Armbrüster/Bickert, NZBau 2006, 153–160.
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zienz generiert werden.12 Dazu müssen sich Zulieferer abstimmen. Gleichwohl 
sind sie regelmäßig allenfalls durch einen Rahmenvertrag rechtlich verbunden. 
Die auf diese Weise nur partiell realisierbare multilaterale Koordinierung wird 
vielfach als unzureichend bewertet.13

Die fortbestehende Dominanz des zweiseitigen Vertrags zur rechtlichen Er-
fassung mehrseitiger Leistungsgeflechte im modernen Wirtschaftsleben wurde 
bereits vielfach kritisiert.14 Dass auch der Gesetzgeber vereinzelt bezweifelt hat, 
ob das Leitbild des bilateralen Vertrags (stets) sachgerecht ist, exemplifizieren 
die in §  358 Abs.  3 BGB normierte Figur der wirtschaftlichen Einheit, die zwei 
Verträge mittels Widerrufs- (§  358 BGB) und Einwendungsdurchgriffs (§  359 
BGB) auf rechtlicher Ebene verknüpft, sowie die Figur zusammenhängender 
Verträge aus §  360 BGB.

Es wurde mit verschiedenen in der Wissenschaft entwickelten Ansätzen ver-
sucht, die lebensfremde Aufspaltung mehrseitiger Leistungsgeflechte in bilate-
rale Verträge zu überwinden. Die Vorschläge reichen von dem Aufbau eines 
Vertragsorganisations-15 bzw. Netzwerkvertragsrechts16 über die Entwicklung 
der Rechtsfigur eines trilateralen Synallagmas für drittfinanzierte Erwerbsge-
schäfte17 bis hin zu der Annahme eines Vertragsverbunds18 oder eines Netzver-
trags,19 um nur einige Vorschläge exemplarisch zu nennen.20 All diese Ansätze 
haben mehr oder minder gemeinsam, dass sie de lege lata rechtsdogmatische 
Konzepte schaffen wollen, um die wirtschaftliche Verknüpfung selbständiger 
Verträge in die rechtliche Kategorie zu transferieren. Es ist kaum gelungen, eine 
allseits akzeptierte Lösung zu finden.21 Dies beruht maßgeblich darauf, dass 

12 K. Lange, Das Recht der Netzwerke, 1998, Rn.  22–29.
13 Vgl. nur K. Lange, Das Recht der Netzwerke, 1998, Rn.  177: „[…] just-in-time-Zuliefer-

verträge als komplexes Gefüge miteinander verknüpfter Lieferungen und Leistungen [wer-
den] von den Vertragstypen des BGB nur unvollständig erfaßt […]. Außerdem wird ihrer 
Verknüpfung zu Netzwerken nicht hinreichend Rechnung getragen. Verträge über größere 
technische Kooperationen erfordern einen wesentlich weiteren Ansatz, als es die Vertrags-
typen des BGB vorsehen.“; Rohe, Netzvertrag, 1998, S.  384–411, der davon ausgeht, dass die 
an einer Just-in-time Produktion Beteiligten durch einen sog. Netzvertrag verbunden sind.

14 Malzer, ZVertriebsR 2012, 343, 343.
15 Malzer, Vertragsverbünde und Vertragssysteme, 2013; ders., ZVertriebsR 2012, 343 ff.
16 Grundmann, AcP 217 (2017), 718. Zur Berücksichtigung von Vernetzungen mit dem 

Institut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage Grundmann, in: Aderhold/Grunewald/Kling-
berg/Paefgen (Hrsg.), FS Westermann, 2008, S.  227–244.

17 Herrmann, Drittfinanzierte Erwerbsgeschäfte, 1998.
18 Teubner, Netzwerk als Vertragsverbund, 2004.
19 Möschel, AcP 186 (1986), 211 ff.; Rohe, Netzverträge, 1998.
20 Vgl. ferner K. Lange, Das Recht der Netzwerke, 1998; Wellenhofer, KritV 89 (2006), 187, 

die unter anderem die Figur des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter heranziehen; 
Rohe, Netzverträge, 1998; Nicklisch, BB 2000, 2166.

21 So auch Nicklisch, BB 2000, 2166, 2169: „Die materiellrechtlichen und prozessualen An-
sätze, mehrere miteinander verknüpfte Vertragsbeziehungen mit Hilfe neu entwickelter 
rechtsdogmatischer Lösungskonzepte mehr oder minder intensiv rechtlich miteinander zu 
verbinden, haben bisher keine generelle Lösung zu schaffen vermocht.“
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„der Wille der Beteiligten im Prinzip auf separate Verträge gerichtet ist.“22 Das 
hier verfolgte Erkenntnisinteresse gilt daher einem neuartigen Ansatz. Anstatt 
die wirtschaftliche Nähe von zweiseitigen Verträgen durch die Entwicklung 
rechtsdogmatischer Konstrukte zu rezipieren und dadurch den Willen der Ver-
tragsparteien gerichtet auf den Abschluss zweiseitiger Verträge (teilweise) bei-
seitezuschieben, will die Untersuchung aufzeigen, inwieweit sich der mehrseiti-
ge Vertrag als Gestaltungsinstrument für mehrpolige Interessengeflechte eig-
net. Damit wird  – entgegen den bislang vorherrschenden Ansätzen  – nicht 
versucht, der durch die Parteien geschaffenen Vertragsstruktur Modifikationen 
zu „oktroyieren“. Stattdessen wird unmittelbar an die Vertragsgestaltungsfrei-
heit der Privatrechtssubjekte angeknüpft. Es obliegt ihnen, anstatt vernetzter 
bipolarer Verträge, den mehrseitigen Vertrag als Gestaltungsinstrument zu 
wählen. Um die Parteien insoweit nicht lediglich auf das Verfassen komplexer 
Vertragswerke verweisen zu müssen, gilt es mehrseitige Austauschverträge im 
Gesetz zu verorten und zu verankern. Es werden ein allgemeines Schuldrecht 
mehrseitiger Austauschverträge sowie ein besonderer Typ eines mehrseitigen 
Austauschvertrags entworfen.

Damit ist zugleich eine erste Eingrenzung des Untersuchungsobjekts vorge-
nommen. Es sollen Geflechte zweiseitiger Transaktionen den Untersuchungs-
gegenstand bilden, in denen aus Sicht der beteiligten Privatrechtssubjekte nur 
die Gesamtheit der Transaktionen geeignet ist, das ihre Verflechtung begrün-
dende Ziel herbeizuführen.23 Dazu gehören beispielsweise Bauprojekte, die 
nach dem Werkvertragsrecht des BGB und der VOB/B zumeist durch eine Viel-
zahl zweiseitiger Verträge24 realisiert werden.25 Die bilateralen Vertragsstruk-
turen verursachen Koordinierungsschwierigkeiten26 und daraus resultierende 
Zeit- und Budgetüberschreitungen.27 Aber auch an Franchisesysteme ist zu 
denken, in welchen Franchisenehmer und Franchisegeber durch einen zwei-
seitigen Vertrag verbunden sind, während zwischen den Franchisenehmern in 
der Regel keine vertragliche Sonderverbindung besteht, aber dennoch erhöhte 
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Rechtsgüter gegeben sind.28 Ferner werden 

22 Nicklisch, BB 2000, 2166, 2169.
23 Ähnlich mit Blick auf die Erforschung sog. Netzwerke Grundmann, AcP 217 (2017), 

718, 720; Rohe, Netzverträge, 1998, S.  11.
24 Siehe jedoch 8. Deutscher Baugerichtstag Arbeitskreis IX, Thesenband, 2020, S.  47–56 

sowie Breyer, Bauen mit Vertrauen, JUVE 12/2018 zu dem Pilotprojekt der Realisierung des 
Baues eines Hotels in Hamburg durch den Abschluss eines Mehrparteienvertrags.

25 Heldt, KritV 89 (2006), 208–211, die darauf hinweist, dass Bauprojekte im Rahmen der 
Diskussion im Vertragsnetze und deren rechtliche Rezeption unberücksichtigt blieben.

26 Siehe die Grafik zu den steigenden Verfahrenszahlen in Bau- und Architektensachen bei 
Schröder, NZBau 2008, 1, 2. So auch im internationalen Kontext: Hayford, Collaborative 
Contracting, 2018, https://www.pwc.com.au/legal/assets/collaborative-contracting-mar18.
pdf (zuletzt abgerufen am 22.12.2023).

27 Boldt, NZBau 2019, 547, 547; Dauner-Lieb, NZBau 2019, 339, 339.
28 Dazu Güttler, in: Mittwoch/Klappstein/Botthof/Bühner/Figge/Schirmer/Stöhr/ R. Wolff 

https://www.pwc.com.au/legal/assets/collaborative-contracting-mar18.pdf
https://www.pwc.com.au/legal/assets/collaborative-contracting-mar18.pdf


5A. Ziel der Untersuchung

zum Zwecke gemeinsamer Forschung und Entwicklung multilaterale Koopera-
tionen geschlossen.29 Schließlich erfordert auch die Just-in-time Produktion 
eine Abstimmung über die Grenzen bilateraler Vertragsverbindungen, um die 
gewünschte Steigerung der Produktionseffizienz zu erzielen.30

Die zögerliche Verwendung mehrseitiger Verträge zur Gestaltung komplexer 
Transaktionen mag vielfältige Ursachen haben. Sie verdeutlichen, dass der zu-
rückhaltende Einsatz des mehrseitigen Vertrags als Gestaltungsmittel nicht 
 darauf beruht, dass er per se ungeeignet wäre, mehrpolige Wirtschaftsgeflechte 
sinnvoll rechtlich zu rezipieren. Abgesehen von Gesellschaftsverträgen, die 
ebenfalls als mehrseitige Verträge qualifiziert werden können, aber von der vor-
liegenden Untersuchung, die Austauschverträge fokussiert,31 ausgenommen 
sein sollen, spielen mehrseitige Vertrags gestaltungen in der Rechtsprechung 
eine untergeordnete Rolle.32 Dies schürt Rechtsunsicherheit, die Unternehmen 
oder Privatpersonen, die vor der Aufgabe stehen, Austauschbeziehungen recht-
lich zu regeln, davon abhalten kann,  den mehrseitigen Vertrag als Gestaltungs-
instrument zu wählen.33 Dies wird durch die erstaunlich marginale Behandlung 

(Hrsg.), Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaften – Netzwerke im Privatrecht, 2015, S.  69, 
81; Heldt, KritV 89 (2006), 208, 211; Rohe, Netzverträge, 1998, S.  436.

29 Vgl. Ellger, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, 6.  Aufl. 2020, Art.  101 
Abs.  3 AEUV Rn.  209 ff.; A. Horn, Vertragsgestaltung bei projektbezogener Zusammenar-
beit, 2008, S.  103; Lappe, Kooperationen wissenschaftlicher Einrichtungen, 2019; Wündisch, 
in: BeckOF Vertrag, 66. Ed. 2023, 12.4 Rn.  2.

30 Dazu Rohe, Netzverträge, 1998, S.  384–411.
31 Zu der Abgrenzung des mehrseitigen Austauschvertrags von der Personengesellschaft 

im Detail unten 1.  Teil A.  III.
32 Entscheidungen zum Ringtausch: RG, Beschl. v. 15.6.1939, Az. VIII 64/39, RGZ 161, 

1–6; BGH, Urt. v. 27.10.1967, Az. V ZR 157/64, BGHZ 49, 7–11; OLG Düsseldorf, Urt. v. 
2.4.2001, Az. 9 U 121/00, NJOZ 2002, 460–466; Entscheidungen zur dreiseitigen Vertrags-
übernahme: BGH, Urt. v. 20.4.2005, Az. XII ZR 20/02, NJW-RR 2005, 958, 959; BGH, Urt. 
v. 27.11.1985, Az. VIII ZR 316/84, BGHZ 96, 302; BAG, Urt. v. 24.2.2011, Az. 6 AZR 626/09, 
NZA-RR 2012, 148; Entscheidung zu einem mehrseitigen Erbvertrag: OLG Hamm, Beschl. 
v. 2.2.2012, Az. I-15 W 603/10; Entscheidungen zum mehrseitigen Vergleich: LArbG Berlin- 
Brandenburg, Beschl. v. 30.9.2014, Az. 17 Ta (Kost) 6057/14, JurBüro 2015, 136; Entscheidun-
gen zu einem dreiseitigen Vertrag zum Zwecke des Beschäftigungswechsels: LAG Hamm, 
Urt. v. 19.2.2016, Az. 16 Sa 984/15; Hessisches LAG, Urt. v. 10.6.2013, Az. 16 Sa 1339/12.

33 So auch Heermann, Geld und Geldgeschäfte, 2003, §  5 IV 2 Rn.  30: „Die Skepsis, mit der 
[…] dem Modell des dreiseitigen Vertrags sowie dem damit verbundenen Rechtsfolgenkatalog 
begegnet, beruht damit maßgeblich auf der ungewissen Akzeptanz dieses Vertragstyps in der 
Wirtschaftspraxis sowie auf der Unsicherheit hinsichtlich der Rechtsfolgen.“; Oechsler, Ge-
rechtigkeit im modernen Austauschvertrag, 1997, S.  347 f.: „Weil die Gestaltung wirtschaftlich 
bedeutender Abmachungen praktisch nie ohne rechtlichen Rat erfolgt, der rechtliche Berater 
aber aus Haftungsgründen den ,sichersten Weg‘ – d. h. den der Rechtsprechung – beschreiten 
muß, ist daher kaum jemals mit dem Entwurf einer dreigliedrigen Parteivereinbarung in 
 einem Formularvertrag der Praxis zu rechnen. Denn die Anerkennung solcher Gestaltungen 
vor Gericht ist, mangels Präzedenzen, stets ,unsicher‘.“ Zu dem Prinzip des sicheren Wegs als 
Grundsatz der juristischen Vertragsgestaltung BGH, Urt. v. 23.6.1981, Az. VI ZR 42/80, 
NJW 1981, 2741, 2742; Martinek/Omlor, in: Staudinger, BGB, 2017, §  675 Rn.  B 173; Reh-
binder, Vertragsgestaltung, 2.  Aufl. 1993, S.  34.
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mehrseitiger Verträge im juristischen Schrifttum verschärft.34 Das Kennzeichen 
mehrseitiger Verträge ist ihre Mehrpolarität. Sie hat zur Folge, dass – anders als 
im zweiseitigen Vertrag – Vertrags- und Anspruchsbeteiligung auseinanderfal-
len können. Dies veranschaulicht der Ringtausch.35 Drei Vertragspartner A, B 
und C schließen einen Vertrag, in dem sie sich verpflichten, ringsherum Grund-
stücke zu tauschen: A verpflichtet sich gegenüber B, B verpflichtet sich gegen-
über C und C verpflichtet sich gegenüber A. Jeder Anspruch beinhaltet die 
Pflicht zur Übereignung eines spezifischen Grundstücks. Durch den Abschluss 
des Vertrags hat unter anderem B als  Gläubiger einen Anspruch auf die Über-
eignung eines Grundstücks gegen A als Schuldner. C ist an diesem Anspruch 
nicht beteiligt, aber dennoch Vertragspartner des Ringtausches. Dies wirft Fra-
gen im Hinblick auf die rechtliche  Stellung nicht-anspruchsbeteiligter Vertrags-
parteien auf, die vor allem bei Leistungsstörungen relevant werden. Die von 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch geprägte Dichotomie zwischen austauschver-
traglicher Zweiseitigkeit einerseits und gesellschaftsrechtlicher Kooperation 
andererseits erhellt nicht, wie das mehrparteienvertragliche Binnenverhältnis 
rechtlich strukturiert ist.36

Soweit sich im Bürgerlichen Recht und in der Vertragspraxis mehrseitige Ver-
tragsgestaltungen finden, sind sie auf diverse Lebensbereiche verteilt und ver-
mitteln keine Rechtssicherheit. Dazu zählen etwa die dreiseitige Vertragsüber-
nahme,37 der mehrseitige Erbvertrag,38 der Ringtausch von Mietwohnungen39 
oder von Grundstücken,40 sowie mehrseitige Verrechnungsabreden.41 Aber 
auch Schiedsgerichtsverträge, die Parteien mit Schiedsrichtern schließen, um 
den weiteren Ablauf des Verfahrens zu regeln, sind mehrseitig.42 An Vergleichen 
zur Beendigung von Rechtsstreitigkeiten sind gelegentlich ebenfalls mehr als 
zwei Parteien mit eigenständiger Position beteiligt. Gegenstand arbeitsgericht-
licher Auseinandersetzungen waren dreiseitige Verträge, in welchen unter ande-
rem ein Arbeitnehmer den Wechsel seiner Beschäftigung mit zwei Arbeitgebern 
vereinbarte.43

34 Zu dem Forschungsstand sogleich unter B. 
35 Dazu Eberl-Borges, AcP 203 (2003), 633; Heermann, JZ 1999, 183; Pfister, JZ 1971, 284.
36 Zu den rechtlichen Grundstrukturen im Detail unten 2.  Teil A.
37 Dazu BGH, Urt. v. 20.4.2005, Az. XII ZR 20/02, NJW-RR 2005, 958, 959; Klimke, Die 

Vertragsübernahme, 2010.
38 Vgl. OLG Hamm, Beschl. v. 2.2.2012, Az. I-15 W 603/10; Keim, RNotZ 2012, 496–500.
39 Eberl-Borges, AcP 203 (2003), 633, 635.
40 RG, Beschl. v. 15.6.1939, Az. VIII 64/39, RGZ 161, 1–6; BGH, Urt. v. 27.10.1967, Az. V 

ZR 157/ 64, BGHZ 49, 7–11; OLG Düsseldorf, Urt. v. 2.4.2001, Az. 9 U 121/00, NJOZ 2002, 
460–466.

41 BGH, Urt. v. 19.5.2000, Az. V ZR 322/98, NJW 2000, 3065; Eberl-Borges, AcP 203 
(2003), 633, 635 f.

42 Martinek, in: Lüke/Mikami/Prütting (Hrsg.), FS Ishikawa, 2001, S.  269, 278–280.
43 LAG Hamm, Urt. v. 19.2.2016, Az. 16 Sa 984/15; Hessisches LAG, Urt. v. 10.6.2013, Az. 

16 Sa 1339/12.
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Ein weiterer Grund für den zurückhaltenden Gebrauch mehrseitiger Verträ-
ge in den betrachteten Leistungsgeflechten ist die von den schuldrechtlichen 
Regelungen ausgehende Leitbildfunktion.44 Neben der Vermittlung von Rechts-
sicherheit etablieren die auf bilaterale Verträge zugeschnittenen Vorschriften 
des BGB ein Leitbild des Vertrags und prägen dergestalt eine spezifische Kultur 
des Kontrahierens.45 Ein Vertrag als bilateraler Austausch kennzeichnet ein 
konfrontatives Aufeinandertreffen zweier Parteien, die antagonistische Interes-
sen verfolgen. Der mehrseitige Vertrag bricht mit dieser Sicht bereits dadurch, 
dass er mehr als zwei individuelle Lager begründet. Was eine Partei gibt, fließt 
im zweiseitigen Vertrag automatisch der anderen zu. Im mehrseitigen Vertrag 
ist dies anders.

Nicht zuletzt mögen mehrseitige Beziehungen sozialpsychologisch betrach-
tet spezifische Herausforderungen bergen, die in Zwei-Personen-Verhältnissen 
nicht in derselben Art oder zumindest nicht in derselben Intensität zutage tre-
ten. Koordination gestaltet sich herausfordernd. Bereits der Einigungsprozess 
birgt die Gefahr, zäh und langwierig zu werden. Selbst wenn es gelingt, einen 
Konsens zu erringen, kann die Vertragsabwicklung schwerfällig sein, beispiels-
weise wenn durch die Pflichtverletzung einer Vertragspartei der gesamte Leis-
tungsaustausch zum Erliegen kommt. Zudem zeigt die sozialpsychologische 
Forschung zu der Gruppendynamik, dass es zu sog. Prozessverlusten in Form 
von Leistungs- und Motivationsverlusten in der Gruppe kommen kann, wenn 
die Bedeutung der individuellen Beiträge zur Erreichung des gemeinsamen Zie-
les stark variiert oder Konformitätsdruck verhindert, dass konstruktive Beiträ-
ge Gehör finden.46

Um Privatrechtssubjekten den Zugang zu dem mehrseitigen Austauschver-
trag als Gestaltungsinstrument zu öffnen, sollen dessen allgemeine rechtliche 
Strukturen herausgearbeitet werden. Bereits das dogmatische Grundgefüge 
 eines mehrseitigen Vertrags erscheint einigermaßen unklar. Die Mehrseitigkeit 
einer vertraglichen Einigung steht mit dem bilateral strukturierten Anspruchs-
begriff, vgl. §  194 Abs.  1 BGB, in Konflikt. Dies hat Konsequenzen für das Leis-
tungsstörungsrecht. Maßgeblich ist zudem, inwieweit die Vorschriften der 
§§  320 ff. BGB, welche einen gegenseitigen Vertrag voraussetzen, Anwendung 
finden können. Der mehrseitige Vertrag findet auch im europäischen und inter-
nationalen Vertragsrecht keine explizite Erwähnung. Ob und wie nationale 
Vorschriften, die auf der Umsetzung von Richtlinienvorgaben beruhen, auf 

44 Hönn, Kompensation gestörter Vertragsparität,1982, S.  16; Larenz, Schuldrecht AT 
Band  I, 11.  Aufl. 1976, §  15 II.

45 Dauner-Lieb/Warda, in: Heck, (Hrsg.), 11. Grazer Baubetriebs- & Baurechtsseminar, 
Wa(h)re Kooperation im Bauvertrag – Notwendigkeit oder notwendiges Übel, 2020, S.  37, 47; 
Dauner-Lieb, NZBau 2019, 339, 341 f.

46 Brodbeck/Greitemeyer, Group Process. Intergr. Relat. 3 (2000), 159, 160; Kerr/Bruun,  
J. Pers. Soc. Psychol. 44 (1983), 78–94; Neumer, Gemeinsame Entscheidungsfindung: Perspek-
tiven, Ansatzpunkte und blinde Flecken, 2009, S.  13. Dazu im Detail unten 2.  Teil C. 
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mehrseitige Verträge Anwendung finden, ist jedoch zentral für eine rechtssiche-
rere Gestaltung mehrseitiger Verträge. Entsprechendes gilt für die Vorschriften 
des internationalen Privatrechts und des internationalen Einheitsrechts.

Das deutsche Vertragsrecht gliedert sich in einen allgemeinen und einen be-
sonderen Teil. Die gesetzlich vertypten Verträge erleichtern Privatrechtssubjek-
ten die Vertragsgestaltung. Privatrechtssubjekte sind nicht darauf ange wiesen, 
für sämtliche Risiken explizite Regeln zu vereinbaren, sondern können im 
Zweifel auf das dispositive Recht zurückgreifen, sofern ein ihrer Vertrags-
gestaltung entsprechender Typ gesetzlich geregelt wird. Vor diesem Hinter-
grund und angesichts der hohen Vertragsschlusskosten bei mehrseitigen Verträ-
gen erscheint es zielführend, auch besondere Typen mehrseitiger Austauschver-
träge im Schuldrecht zu verankern.

Da die Einsatzmöglichkeiten mehrseitiger Verträge ebenso vielfältig sind wie 
diejenigen zweiseitiger Verträge, soll der Entwicklung eines besonderen mehr-
seitigen Vertragstyps lediglich exemplarisch nachgegangen werden. Dazu wird 
an dem Phänomen mehrseitiger Leistungsgeflechte angesetzt. Es werden als eine 
Art der Teilmenge daraus solche Leistungsgeflechte zwischen Unternehmern 
betrachtet, die besonders kooperationsintensiv erscheinen. Prima facie sind sie 
einer Regelung durch mehrseitigen Vertrag in besonderem Maße zugänglich. 
Dies erhellt auch ein Blick in die ausländische Vertragspraxis. In der Baupraxis 
des common law finden verschiedene Mehrparteienvertragsmodelle Anwen-
dung. Neben dem in England entwickelten Project Partnering Contract, zu dem 
unter anderem eine Fallstudie zu rund 40 realisierten Bauprojekten existiert,47 
gibt es Allianzverträge (Alliance Contracts), die in verschiedenen Ausgestaltun-
gen, unter anderem in der Baupraxis in Großbritannien,48 Australien,49 den 
USA50 sowie in den Niederlanden,51 zur Anwendung kommen. Sie waren in 
ihren verschiedenen Erscheinungsformen, darunter das Project Alliancing und 
das Strategic Alliancing, bereits Gegenstand von Fallstudien.52 Obwohl diese 

47 Association of Consultant Architects, 10 Years of Project Partnering Contracts 
PPC2000/ TPC2005, 2010.

48 Hutchinson/Breedon/O’Rourke, Alliance Contracting, 2014, https://www.kingsfund.
org.uk/sites/default/files/media/linda-hutchinson-alliance-contracting-27.03.14_0.pdf (zu-
letzt abgerufen am 22.12.2023).

49 Young/Hosseini/Lædre, Energy Procedia 96 (2016), 833–844.
50 Vlaar, Contracts and Trust in Alliances: Discovering, Creating and Appropriating 

Value, 2008.
51 Elemans, Developing a Project Alliance Suitability Scan for Dutch Infrastructure Pro-

jects, 2016; Scheublin, Building Research & Information 29 (2001), 451–455, van Wassenaer,  
A Practical Guide to Successful Construction Projects, 2017, 2.8.

52 Pars pro toto Fernandes/Lahdenperä/Costa, Suitability of Project Alliancing for a 
Customary Apartment Renovation  – A Case Study, https://www.irbnet.de/daten/iconda/
CIB_DC27672.pdf (zuletzt abgerufen am 22.12.2023); Lamari/Cheung, Success factors in an 
alliance contract: a case study in Australia, in: International Conference of AUBEA/ COBRA/
CIB Student Chapter, 4–8 July 2005, Queensland University of Technology, Brisbane, 
Queensland, Australia; Young/Hosseini/Lædre, Energy Procedia 96 (2016) 833–844.

https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/media/linda-hutchinson-alliance-contracting-27.03.14_0.pdf
https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/media/linda-hutchinson-alliance-contracting-27.03.14_0.pdf
https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC27672.pdf
https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC27672.pdf
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Vertragsmodelle bislang überwiegend in Ländern des common law zur Anwen-
dung kommen, sind sie für das hier verfolgte Erkenntnisinteresse von Belang. 
Zum einen spricht bereits die das deutsche Recht prägende Vertragsfreiheit 
 dafür, dass die genannten Mehrparteienvertragsmodelle dem Grunde nach  – 
vorbehaltlich notwendiger Modifikationen  – auch im deutschen Rechtsraum 
adaptiert werden können.53 Zum anderen ist der Kooperations bedarf in mehr-
seitigen Leistungsgeflechten universell, also über den räumlichen Geltungsbe-
reich nationaler Rechtsordnungen hinaus, von Bedeutung.

Aufbauend auf den entwickelten allgemeinen Strukturen mehrseitiger Ver-
träge können Gestaltungselemente vorgeschlagen werden, die die Realisierung 
typischer Interessenslagen bei Leistungsgeflechten unterstützen. Dabei dürfen 
Sachzwänge, die mit dem Erfordernis der Einstimmigkeit der vertraglichen 
 Einigung einhergehen, nicht unberücksichtigt bleiben. Auch Wirksamkeits-
hindernisse, allen voran das Kartellverbot, können die Verwendungsmöglich-
keiten mehrseitiger Austauschverträge einschränken. Auf der Grundlage der 
ent wickelten Gestaltungselemente können schließlich dispositive Vorschriften 
für den mehrseitigen Kooperationsvertrag als neuartigen Vertragstyp vorge-
schlagen werden.

B. Forschungsstand

Die Untersuchung knüpft an den gegenwärtigen Forschungsstand zu mehr-
seitigen Austauschverträgen an. Was die Erarbeitung allgemeiner Strukturen 
mehrseitiger Verträge betrifft, ergibt eine Auswertung der Literatur, dass  – 
wenn überhaupt – nur der Ringtausch thematisiert wird.54 Verstanden als mehr-
seitiger Vertrag, in welchen die Parteien ringsherum Sachen tauschen, wird eine 
spezifische mehrseitige Pflichtenstruktur betrachtet. Die erarbeiteten Erkennt-
nisse lassen nur begrenzt Schlussfolgerungen für die Anwendung vertragsrecht-
licher Bestimmungen auf mehrseitige Verträge mit anderen Strukturen zu. Zu-
dem beschränken sich die Ausführungen weitgehend auf die Frage nach dem 
Synallagmabegriff und der Anwendung der §§  320 ff. BGB. Vereinzelt wurde 
die Vertragsentstehung und Anfechtung „multi-polarer Vertragsverhältnisse“55 

53 Siehe die Übersetzung des britischen Project Partnering Contract ins Deutsche von 
 Mosey/Breyer/Leupertz/Boldt, PPC Deutschland: Einführung in PPC und FAC-1, 2018.

54 Lehrbücher: Gernhuber, Das Schuldverhältnis, 1989, §  13 V 3; U. Huber, Leistungs-
störungen II, 1999, §  45 III 5; Larenz, Schuldrecht AT Band  I, 14.  Aufl. 1987, §  15 II; Kommen-
tarliteratur: Emmerich, in: MünchKomm, BGB, 9.  Aufl. 2022, Vor §  320 Rn.  23–24; Gsell, in: 
Soergel, BGB, 13.  Aufl. 2005, §  323 Rn.  10; Looschelders, in: BeckOGK, BGB, 1.11.2023, §  323 
Rn.  40–42; Saenger, in: Schulze, BGB, 11.  Aufl. 2021, §  463 Rn.  4; Seichter, in: jurisPK-BGB, 
10.  Aufl. 2023, §  463 Rn.  31; Aufsatzliteratur: Eberl-Borges, AcP 203 (2003), 633; Heermann, 
JZ 1999, 183; Pfister, JZ 1971, 284.

55 Holler/Hinzpeter-Schmidt, JuS 2021, 301, 301.
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untersucht.56 Unbehandelt bleiben zahlreiche weitere Probleme vertraglicher 
Mehrseitigkeit in der Rechtsgeschäftslehre und im Leistungsstörungsrecht. 
 Soweit mehrseitige Verwaltungsverträge untersucht werden,57 sind die dogma-
tischen Besonderheiten von den Spezifika des öffentlich-rechtlichen Vertrags 
geprägt und daher nicht richtungsgebend für die Struktur privatrechtlicher 
mehrseitiger Verträge.

Es finden sich ferner zwei Untersuchungen, die sich umfassender mit allgemei-
nen Strukturen mehrseitiger Verträge befassen. Eine Untersuchung befasst sich 
mit dogmatischen und zivilprozessualen Fragestellungen vertraglicher Mehr-
seitigkeit.58 Sie ist mit ihrem Fokus auf ringförmig angeordneten Pflichten zwi-
schen drei Vertragsparteien auf einen spezifisch strukturierten mehrseitigen 
Vertrag beschränkt. Eine zweite Untersuchung behandelt mehrseitige Verträge 
umfassender.59 Betrachtet werden sämtliche multipolaren Verträge ungeachtet 
ihres konkreten Pflichtengefüges. Die hiesige Untersuchung unterscheidet sich 
von diesen Arbeiten in den folgenden Punkten: Zunächst ist der Untersuchungs-
gegenstand nicht deckungsgleich. Vorliegend werden mehrseitige Austauschver-
träge untersucht. Damit ist zwar kein spezifisches Pflichten gefüge verbunden, 
doch aber, wie noch zu zeigen sein wird, eine gewisse Einschränkung verknüpft, 
weil sie nur mehrseitige Verträge einbezieht, in deren Verhältnis bilaterale An-
spruchsbeziehungen bestehen, an denen nicht sämtliche Vertragsparteien be-
teiligt sind. Darüber hinaus werden allgemeine Strukturen mehrseitiger Aus-
tauschverträge unter Einbezug europäischer und internationaler Regelungen 
entwickelt. Dazu findet sich, soweit ersichtlich, bislang nur eine Stimme, die die 
Anwendung vereinzelter Vorschriften des AGB-Rechts auf mehrseitige Verträge 
thematisiert.60 Um ein in sich stimmiges Konzept auszubilden, ist es angezeigt, 
auch solche Vorschriften erneut zu untersuchen, die in den erwähnten Arbeiten 
auf ihre Anwendbarkeit auf mehrseitige Verträge betrachtet wurden. Bislang hat 
sich keine gefestigte Meinung herausgebildet. Den gegenwärtigen Forschungs-
stand prägen stattdessen bisweilen stark divergierende Ansichten.61

Schließlich wurden Fragen zur Rechtsgeschäftslehre und Leistungsstörun-
gen bei mehrseitigen Verträgen bereits im Kontext der Erbauseinandersetzung 
behandelt.62 Rückschlüsse auf andere mehrseitigen Vertragsbindungen sind nur 

56 Holler/Hinzpeter-Schmidt, JuS 2021, 301.
57 Reimer, VerwArch 2003, 543.
58 Luber, Der mehrseitige Austauschvertrag, 2004.
59 Zwanzger, Der mehrseitige Vertrag, 2012.
60 Zwanzger, in: Kanzleiter/Spickhoff (Hrsg.), Mehrseitige und drittbegünstigende Ver-

träge, 2014, S.  19–60.
61 Während Luber beispielsweise der Ansicht ist, ein mehrseitiger Vertrag komme dadurch 

zustande, dass jede Partei ihre Willenserklärung an mehrere Adressaten richte (S.  35–36), ver-
tritt Zwanzger die Auffassung, jede Partei gebe eine der Anzahl der weiteren Parteien ent-
sprechende Mehrzahl von Willenserklärungen ab (S.  134–145).

62 Eberl-Borges, Die Erbauseinandersetzung, 2000, S.  67–94, 149–159, 362–402.
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